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§ 1 Problemstellung 

Die Behandlung von Dreiecksverhältnissen stellt den Juristen, auch 
auf dem Gebiet des Arbeitsrechts, traditionell vor besondere Probleme. 
Dreiecksbeziehungen treten im Arbeitsrecht insbesondere da auf, wo die 
Arbeitgeberstellung eine Aufspaltung erfährt.  Nachdem die individual-
arbeitsrechtlichen Auswirkungen einer Aufspaltung der Arbeitgeber-
stellung schon lange diskutiert werden1, fehlt eine Behandlung der 
kollektivrechtlichen Auswirkungen. Diese Arbeit hat es sich deshalb 
zum Ziel gesetzt, die betriebsverfassungsrechtlichen  Probleme der auf-
gespaltenen Arbeitgeberstellung zu erörtern. Dabei soll methodisch zu-
nächst die Arbeitgeberstellung näher beleuchtet werden. Danach wer-
den die unterschiedlichen Erscheinungsformen der aufgespaltenen A r -
beitgeberstellung aufgezeigt. Darauf aufbauend kann schließlich der 
Versuch unternommen werden, die Rechtsbeziehungen, welche zur Auf-
spaltung der Arbeitgeberstellung führen, sowie Einzelheiten der be-
triebsverfassungsrechtlichen  Behandlung darzustellen. 

1 Hueck  /  Nipperdey, Bd. I , §§ 54 IV, 78 IV ; Nikisch, Bd. I , § 24 I I I , IV, V m i t 
weiteren Nachweisen. 



§ 2 Die Arbeitgeberstellung 

Ein tiefes Eindringen in den Problembereich der betriebsverfassungs-
rechtlichen Behandlung der aufgespaltenen Arbeitgeberstellung setzt 
zunächst eine eingehende Auseinandersetzung mi t der Arbeitgeberstel-
lung voraus. Die Arbeitgeberstellung hat bisher i n der wissenschaft-
lichen Diskussion eine sekundäre Rolle gespielt. Erkennbar w i rd dies 
ohne weiteres aus Zahl und Umfang der wissenschaftlichen Beiträge 
auf diesem Gebiet. 

Die Arbeitgeberstellung ist die Parteistellung im Schuldverhältnis. 
Sie beinhaltet den Anspruch auf Arbeitsleistung und die Verpflichtung 
zur Lohnzahlung. Damit ist aber die Arbeitgeberstellung noch nicht 
hinreichend umschrieben. Die weitere Beurteilung der Natur der A r -
beitgeberstellung ist deshalb so schwierig, wei l die Struktur der 
Schuldverhältnisse nicht abschließend geklärt ist und keinesfalls durch 
das Bürgerliche Gesetzbuch als bewältigt betrachtet werden kann. Das 
Arbeitsverhältnis ist ein Schuldverhältnis1. Das Arbeitsverhältnis ist 
aber mehr als die Summe von Ansprüchen und Verpflichtungen 2. Vor 
allen Dingen Siber3 hat der Vorstellung zum Durchbruch verholfen, daß 
das Schuldverhältnis von vorneherein etwas anderes als eine Summe 
von Einzelansprüchen ist. Nach der Vorstellung von Siber ist das 
Schuldverhältnis ein Rechtsverhältnis, aus dem einzelne Forderungen 
„entspringen" können. Das Schuldverhältnis ist also die „Quelle eines 
oder mehrerer Einzelansprüche und sonstiger Rechte, ein zur Erzeu-
gung von Einzelrechten geeigneter Organismus"4. Später hat Siber5 die 
Begriffsbestimmung  dahingehend ergänzt, daß dem Schuldverhältnis 
als Organismus auch bloße Rechtslagen, wie die Empfängerschaft  für 
Rücktritts- und Kündigungserklärungen des Gegners entspringen kön-
nen. M i t einer über das reine Anspruchsdenken hinausgehenden Sicht 
des Schuldverhältnisses ist der Grundstein für das Verständnis der 
Arbeitgeberstellung gelegt. 

1 Vgl. Hueck  /  Nipperdey, Bd. I , S. 132 m i t weiteren Hinweisen und unter 
Hinweis auf den personenrechtlichen Einschlag. 

2 Zum Wesen des Schuldverhältnisses vgl. Pieper,  Vertragsübernahme und 
Vertragsbeitr i t t ,  S. 156. 

3 Be i Planck,  Vorbem. 1 1 a, b zu § 241, S. 3 f. 
4 So Siber  bei Planck, ebd. 
5 Siber,  Grundriß des Deutschen Bürgerlichen Rechts, 2. Schuldrecht, 1931, 

S. 1. 



§ 2 Die Arbeitgeberstellung 17 

Die Arbeitgeberstellung als Parteistellung innerhalb des Arbeitsver-
hältnisses w i rd bestimmt durch Ansprüche,  i n besonderem Ausmaß 
aber auch durch Rechte  und Rechtslagen  innerhalb dieses Schuldver-
hältnisses. Zur Arbeitgeberstellung gehört die Fürsorgepflicht  gegen-
über den Arbeitnehmern, das Kündigungs- und Direktionsrecht. Der 
Arbeitgeber kann insbesondere Fragen der Ordnung des Betriebs und 
des Verhaltens der Arbeitnehmer im Betrieb sowie, soweit nicht einzel-
vertraglich oder tarif l ich festgelegt, Beginn und Ende der täglichen 
Arbeitszeit einschließlich der Pausen und die Verteilung der Arbeits-
zeit auf die einzelnen Wochentage regeln. Daneben besteht für den A r -
beitgeber die Möglichkeit, die betriebsübliche Arbeitszeit vorüberge-
hend zu verlängern oder zu verkürzen. Soweit keine einzel- oder tar i f-
vertraglichen Regelungen vorliegen, bestimmt der Arbeitgeber über 
Zeit, Ort und A r t der Auszahlung der Arbeitsentgelte, über die Einfüh-
rung und Anwendung von technischen Einrichtungen, welche dazu be-
stimmt sind, das Verhalten oder die Leistung der Arbeitnehmer zu 
überwachen sowie über die Regelung zur Verhütung von Arbeitsunfäl-
len und den Gesundheitsschutz. Dieser Aufzählung ließe sich noch eine 
Reihe von Beispielen anfügen. Aber bereits diese umrißhafte, keines-
wegs erschöpfende Umschreibung der Arbeitgeberstellung zeigt, wie 
vielschichtig und über einzelne Ansprüche hinausgehend der Arbeit-
geberbegriff  ist. 

2 M ü l l n e r 


